
 

STADT  OLCHING  
 

 
Bekanntmachung  

 
der Öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

1. Für den Entwurf des Bebauungsplanes Nr.176 „Gewerbepark Geiselbullach an 
der B471 Teil III“ 

2. Für den Entwurf der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes für den „Bereich 
einer Wellnesseinrichtung im Gewerbepark Geiselbullach“ 

 
Der Geltungsbereich zu 1. umfasst 16,79 ha bzw. zu 2. 4.19 ha und ist den jeweiligen Über-
sichtsplänen zu entnehmen.  
 
Die Stadt Olching hat in der Sitzung des Stadtrates am 25.06.2024 den Entwurf des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplanes gebilligt und zur öffentlichen Auslegung und Betei-
ligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange bestimmt.  
 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und der Entwurf des Bebauungsplanes und der Änderung 
des Flächennutzungsplanes mit Begründungen und wesentlicher bereits vorliegender umwelt-
bezogener Stellungnahmen sind unter 
 
URL: QR-Code: 
https://www.olching.de/stadtentwicklung/wohnen-
und-bauen/bauleitplanung/oeffentliche-auslegung-
aktueller-planverfahren  
 

 
in der Zeit vom  
 

25.07.2024 bis einschließlich 12.09.2024 
 
einsehbar und abrufbar. 
 
Zusätzlich sind die Unterlagen im Foyer des Rathauses, Rebhuhnstraße 18, 81420 Olching zu 
den Öffnungszeiten öffentlich einsehbar: 
 
Montag, Mittwoch, Freitag    8.00 - 12.30 Uhr 
Dienstag    14.00 - 16.30 Uhr 
Donnerstag    14.00 - 18.30 Uhr 

 
Stellungnahmen können während dieser Frist in Textform und während der Öffnungszeiten zur 
Niederschrift abgegeben werden.  
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan / Flächennutzungsplanes (die Änderung, Ergänzung bzw. Aufhebung des Bebau-
ungsplanes / Flächennutzungsplanes) unberücksichtigt bleiben, wenn die Stadt den Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit nicht von Be-
deutung ist. 










